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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Anlass für die Vorlage bzw. deren Notwendigkeit ergibt sich aus der Ver-
pflichtung Liechtensteins zur Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten. Ziel 
dieser Richtlinie ist es, ein einheitliches Regelsystem zu schaffen, um Kreditrisiken 
bei finanziellen Transaktionen, bei denen beispielsweise Aktien oder aber auch 
Bargeld als Sicherheiten dienen, zu begrenzen. Die Richtlinie vereinfacht die for-
malen Anforderungen für die Sicherheitenstellung und gewährleistet eine Min-
destharmonisierung sowie Klarstellung des Prozesses der Sicherheitenstellung. 
Die Richtlinie soll die Integration und Kosteneffizienz der Finanzmärkte im Bin-
nenmarkt verbessern und das grenzüberschreitende Geschäft und den Wettbewerb 
fördern. Die Umsetzung der Richtlinie soll in Liechtenstein durch eine Integration 
insbesondere im Sachenrecht stattfinden. Im Zuge dieser Umsetzung ist es nicht 
zuletzt auch zur Vermeidung unerwünschter Auswirkungen auf das liechtenstei-
nische Finanzwesen notwendig, neben dem Gesetz über das Internationale Privat-
recht (IPRG) auch die Konkursordnung (KO) sowie das Gesetz betreffend den 
Nachlassvertrag abzuändern. 

ZUSTÄNDIGES RESSORT 

Ressort Justiz 

BETROFFENE STELLEN 

Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt, Finanzmarktaufsicht (FMA) 
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Vaduz, 22. Mai 2007 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Abänderung des Sachenrechts (SR), des Gesetzes über das In-

ternationale Privatrecht (IPRG), der Konkursordnung (KO) sowie des Gesetzes 

betreffend den Nachlassvertrag (NVG) zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Die Richtlinie 2002/47/EG vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten 

(Finanzsicherheiten-Richtlinie) 

1.1.1 Übernahme der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

Am 9. Juli 2004 hat der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschlossen, die Richtlinie 

2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über 

Finanzsicherheiten (Finanzsicherheiten-Richtlinie) in das EWR-Abkommen zu 

übernehmen. Die Regierung und die EWR-Kommission des Landtags haben in 

ihren Sitzungen vom 6. bzw. 8. Juli 2004 befunden, dass der Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses der Zustimmung des Landtags bedarf. Dem ent-
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sprechenden Bericht und Antrag der Regierung Nr. 104/2004 und damit der Über-

nahme der Finanzsicherheiten-Richtlinie hat der Landtag in seiner Sitzung vom 

26. November 2004 zugestimmt. 

Die Zuständigkeit zur Umsetzung der Finanzsicherheiten-Richtlinie wurde mit 

Beschluss der Regierung vom 10. Januar 2006 von der FMA an das Grundbuch- 

und Öffentlichkeitsregisteramt übertragen, dies vor allem deshalb, da das Amt be-

reits mit der Erstellung eines Vernehmlassungsentwurfes zur Totalrevision des 

Sachenrechts befasst war und die Umsetzung der Finanzsicherheiten-Richtlinie im 

Sachenrecht stattfinden sollte. 

1.1.2 Inhalt der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

Die Finanzsicherheiten-Richtlinie ergänzt den EWR-Rechtsrahmen, der sich aus 

den folgenden Richtlinien zusammensetzt: Richtlinie 98/26/EG über die Wirk-

samkeit von Abrechnungen in Zahlungs- und Wertpapierliefer- und –abrech-

nungssystemen, Richtlinie 2001/24/EG über die Sanierung und Liquidation von 

Kreditinstituten und Richtlinie 2001/17/EG über die Sanierung und Liquidation 

von Versicherungsunternehmen. 

Die Finanzsicherheiten-Richtlinie soll zu einer weiteren Integration und höheren 

Kostenwirksamkeit des Finanzmarktes sowie zur Stabilität des Finanzsystems in 

der Gemeinschaft beitragen und dadurch den freien Dienstleistungs- und Kapital-

verkehr im Finanzbinnenmarkt fördern. Nach der Umsetzung der Richtlinie 

98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die 

Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und –ab-

rechnungssystemen (Finalitätsrichtlinie) durch die Mitgliedstaaten hat sich näm-

lich gezeigt, dass das durch unterschiedliche Rechtsordnungen bedingte Risiko bei 

von der Richtlinie erfassten Abrechnungssystemen begrenzt werden muss und da-

her gemeinsame Regeln für die zugunsten solcher Systeme bestellten Sicherheiten 

notwendig sind. 
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Die Finanzsicherheiten-Richtlinie sieht deshalb gemeinschaftsweite harmonisierte 

Regelungen für die Bestellung und Verwertung von Barguthaben und Finanz-

instrumenten als Sicherheiten vor. Weiters werden Finanzsicherheiten von be-

stimmten Vorschriften des Insolvenzrechts ausgenommen, wobei insbesondere 

Vorschriften angesprochen werden, die der effektiven Verwertung einer Sicher-

heit im Wege stehen oder Netting-Vereinbarungen behindern. Zu diesem Zweck 

sollen Formerfordernisse abgebaut und die rasche und unbürokratische Verwer-

tung der Sicherheiten ermöglicht werden. Dadurch soll die finanzielle Stabilität 

gesichert und Dominoeffekte begrenzt werden. Schliesslich muss nach der Richt-

linie eine Verfügung über Finanzsicherheiten bereits vor dem Sicherungsfall er-

möglicht werden, auch wenn sie in Form eines beschränkten dinglichen Siche-

rungsrechts bestellt wurden. Da somit eine Weiterverwendung der auf diese Wei-

se verpfändeten Wertpapiere ermöglicht wird, soll diese Richtlinie insbesondere 

der Erhöhung der Liquidität an den Finanzmärkten dienen. 

Die Finanzsicherheiten-Richtlinie bezieht sich, wie oben ausgeführt, im Wesentli-

chen auf Aufrechnungs- und Nettingvereinbarungen, die Finanzsicherheiten (mit) 

zum Gegenstand haben. Der Begriff „Netting“ stellt einen Oberbegriff für Vor-

gänge dar, bei denen gegenläufige Forderungen zu einer „Netto-Position“ saldiert 

werden. Die für den Finanzsektor wichtigste Form des Netting ist das sog. „Close 

Out Netting“ bzw. „Liquidationsnetting“.  

Ist vertraglich eine solche „Close Out Netting“-Klausel vereinbart worden, tritt 

bei Eintritt eines Insolvenztatbestandes an die Stelle der bis dahin bestandenen 

und nunmehr erloschenen Leistungspflichten ein neuer einheitlicher Schadener-

satzanspruch, bei dem alle bestehenden gegenseitigen Ansprüche auf Basis ihrer 

Marktwerte saldiert werden. 

Dieser „Netto-Saldo“ (daher „Netting“) vermeidet somit das Risiko des Gläubi-

gers, seine Leistungspflichten „brutto“ an die Masse leisten zu müssen und mit 

den eigenen „Brutto-Forderungen“ auf die Konkursquote angewiesen zu sein. Das 
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Netting dient daher der Reduzierung des wirtschaftlichen Konkursrisikos von 

Gläubigern und ist folglich insbesondere für den Finanzsektor äusserst wichtig.  

Anzumerken ist, dass bereits nach geltendem Recht in der Rechtspraxis die Auf-

fassung vertreten wird, Netting-Vereinbarungen in Verträgen über Finanzgeschäf-

te seien rechtlich zulässig und konkursfest. Doch fehlen ausdrückliche Regelun-

gen, wie sie in benachbarten Rechtsordnungen zur Beseitung von Rechtsunsicher-

heiten getroffen wurden. Die Vorlage will nunmehr auch in Liechtenstein end-

gültige Rechtsklarheit in dieser Frage – über die blosse Umsetzung der Finanzsi-

cherheiten-Richtlinie hinaus – schaffen (siehe Art. 33 Abs. 4 KO und Art. 9b Abs. 

3 NVG der Vorlage). 

1.2 Umsetzung der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

1.2.1 Allgemeines 

Die Finanzsicherheiten-Richtlinie regelt die Bestellung und Verwertung von Bar-

sicherheiten oder Finanzinstrumenten, die als Sicherheit in Form der Vollrechts-

übertragung oder in Form eines beschränkten dinglichen Sicherungsrechts bestellt 

werden. Im Rahmen der Umsetzungsarbeiten wurde festgestellt, dass das geltende 

Recht bei richtiger Auslegung überwiegend bereits den Vorgaben der Finanz-

sicherheiten-Richtlinie entspricht. Trotzdem dient es der Rechtssicherheit, eine 

eigene, möglichst umfassende Umsetzung vorzunehmen. Zur Vermeidung eines 

eigenständigen Gesetzes werden die Umsetzungsbestimmungen in bestehende 

Rechtsgebiete integriert, und zwar in das Sachenrecht, in die Konkursordnung, in 

das Gesetz betreffend den Nachlassvertrag und in das Gesetz über das internatio-

nale Privatrecht. Insgesamt wurde bei der Umsetzung insbesondere auf entspre-

chende Formulierungen im Bundesgesetz über Sicherheiten auf den Finanz-

märkten (FinSG), der österreichischen Richtlinienumsetzung, zurückgegriffen. 

Die Aufrechnungsvorschriften in der Konkursordnung und im Gesetz betreffend 

den Nachlassvertrag wurden teilweise auch an schweizerische (Art. 211 Abs. 2bis 
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des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs - SchKG) und deutsche 

Parallelvorschriften (§ 104 Abs. 2 der Insolvenzordnung- InsO) angelehnt. 

1.2.2 Umsetzung im Sachenrecht 

Im Sachenrecht wird der Begriff Finanzsicherheiten definiert. Demnach sind Fi-

nanzsicherheiten Barsicherheiten und Finanzinstrumente, welche zwischen „pro-

fessionellen“ Finanzmarktakteuren untereinander bestellt werden.  

Die in der Finanzsicherheiten-Richtlinie vorgesehene freiwillige Ausdehnung auf 

„halbprofessionelle“ Finanzmarktakteure, nämlich sonstige juristische Personen, 

Personengesellschaften oder Einzelunternehmer, wird aufgrund der Vernehmlas-

sungsergebnisse entgegen der Fassung in der Vernehmlassungsvorlage doch ins 

nationale Recht übernommen.  

Weiters wird im Sachenrecht festgelegt, dass die Bestellung von Finanzsicher-

heiten schriftlich nachweisbar sein muss. Da die liechtensteinische Rechtsordnung 

keine richtlinienwidrigen Formerfordernisse bei der Bestellung von Pfandrechten 

und der Sicherungsübereignung beinhaltet, sind darüber hinaus keine besonderen 

Anpassungen notwendig. Verankert wird lediglich, dass bei entmaterialisierten 

Wertschriften die Einbuchung auf dem Depotkonto als Erfordernis der Schrift-

lichkeit gleichgesetzt wird. Die Vorlage sieht für die Verwertung von Finanzsi-

cherheiten ein freihändiges Verwertungsrecht nach Massgabe der Sicherungs-

vereinbarung vor.  

Die in der Finanzsicherheiten-Richtlinie vorgesehene Möglichkeit zur Vereinba-

rung einer Aneignungsbefugnis des Sicherungsnehmers zum Schätz-, Markt- oder 

Kurswert der Finanzsicherheit soll ausdrücklich mit zugelassen werden. Sie ent-

spricht der zulässigen Vereinbarung eines vertraglichen Selbstverwertungsrechts 

durch Selbsteintritt bei Pfandgegenständen mit Markt- oder Börsenpreis. 
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Die Vorlage sieht des weiteren vor, dass die Verwertung von Finanzsicherheiten 

in Form beschränkter dinglicher Rechte weitgehend formlos erfolgt, namentlich 

ohne vorherige Androhung, ohne Beiziehung eines Gerichts, ohne Verstreichen 

einer Wartefrist und unabhängig von einem Konkurs-, Liquidations- oder einem 

Nachlassverfahren. Dem Gläubiger soll ferner die Befugnis zukommen, bei Fi-

nanzsicherheiten in Form eines beschränkten dinglichen Sicherungsrechts auf 

Grund einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung wie ein Eigentümer zu 

verfügen. In einem solchen Fall hat er eine Sicherheit derselben Art zu be-

schaffen, die spätestens bei Fälligkeit der besicherten Forderung an die Stelle der 

ursprünglich bestellten Sicherheit treten muss.  

Darüber hinaus wird bei Finanzsicherheiten die vertragliche Aufrechnung („Close 

Out Netting“) gesetzlich ausdrücklich anerkannt. Diese Aufrechnung soll auch bei 

Eröffnung eines Konkurs-, Liquidations- oder eines Nachlass- bzw. Sanierungs-

verfahrens sowie ungeachtet der von Dritten mittlerweile erworbenen Rechte an 

den dem Netting unterliegenden Ansprüchen wirksam werden. 

1.2.3 Umsetzung im Internationalen Privatrecht 

Ergänzt werden die neuen Bestimmungen im Sachenrecht durch eine IPR-Regel 

über das anwendbare Recht bei Sicherheiten in Form von im Effektengiro über-

tragbaren Wertpapieren. 

1.2.4 Umsetzung in der Konkursordnung 

Art. 8 Abs. 1 bis 3 der Finanzsicherheiten-Richtlinie über die Nichtanwendung 

bestimmter Insolvenzwirkungen müssen nicht unmittelbar umgesetzt werden, so-

fern die Bestimmung hinsichtlich des zeitlichen Eintritts der Rechtswirkungen der 

Konkurseröffnung geändert wird, indem der entsprechende Zeitpunkt auf den Tag 

nach Konkurseröffnung verlegt wird. Dies erfolgt durch eine Anpassung der 

liechtensteinischen an die österreichische Konkursordnung. Des Weiteren erfolgt 

die Einfügung eines neuen Absatz 4 zu Art. 33, welcher die Konkursfestigkeit von 
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Nettingvereinbarungen, auch ohne Bestand von Finanzsicherheiten, unter be-

stimmten Voraussetzungen bejaht. Angelehnt ist diese Regelung an Art. 211 

Abs. 2bis SchKG (Schweiz) sowie § 104 Abs. 2 InsO (Deutschland), aber auch 

§ 20 Abs. 4 KO (Österreich). 

1.2.5  Umsetzung im Gesetz betreffend den Nachlassvertrag  

Ergänzt werden die Bestimmungen um Regelungen betreffend das Aufrechnungs-

verfahren im Allgemeinen, wobei die Anpassungen in unmittelbarer Anlehnung 

an die liechtensteinische Konkursordnung erfolgen. Ausserdem erfolgt entspre-

chend der Umsetzung in der Konkursordnung die Aufnahme eines neuen Absatz 3 

zu Art. 9b, welcher die Gültigkeit von Nettingvereinbarungen auch ohne Bestand 

von Finanzsicherheiten regeln soll, allerdings nur bei Vorliegen bestimmter Vor-

aussetzungen. Auch hier ist die Regelung an Art. 211 Abs. 2bis SchKG sowie 

§ 104 Abs. 2 InsO angelehnt. 

2. VERNEHMLASSUNG 

In ihrer Sitzung vom 16. Mai 2006 hat die Regierung den Vernehmlassungs-

bericht betreffend die vollumfängliche Modernisierung des Sachenrechts samt der 

damit notwendig gewordenen Anpassungen in mehreren Gesetzen verschiedenen 

Verbänden und Organisationen zur Stellungnahme bis zum 18. August 2006 ü-

bermittelt. Teilinhalt dieses umfangreichen Vernehmlassungsberichts war unter 

anderem auch die Umsetzung der Finanzsicherheiten-Richtlinie.  

Von der Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme wurde rege Gebrauch ge-

macht. Die Vernehmlassungsteilnehmer haben die umfassende Revision des Sa-

chenrechts und damit zusammenhängender Gesetze sehr begrüsst und verschie-

dene Anregungen dazu gemacht. Diese wurden seitens des Ressorts Justiz bereits 

ausgewertet und sind in einen Bericht und Antrag eingeflossen. Mit der Verab-

schiedung des entsprechenden Bericht und Antrags zu Handen des Landtags wird 
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jedoch noch zugewartet, da dieser in einem Teilbereich bereits auf die bevor-

stehende Revision des schweizerischen Sachenrechts, welches traditionsgemäss 

als Rezeptionsgrundlage für unser Sachenrecht dient, abgestimmt ist, diese Revi-

sion jedoch vom Bundesrat noch nicht zu Händen der Räte verabschiedet worden 

ist. Dies sollte jedoch in den nächsten Monaten der Fall sein.  

Um die Umsetzung der Finanzsicherheiten-Richtlinie dennoch voranzubringen, 

werden die diesbezüglich vorgeschlagenen Regelungsinhalte mit der gegenständ-

lichen Vorlage vorgezogen und dem Landtag zur Behandlung vorgelegt. Dies ist 

ohne weiteres möglich, da keine Auswirkungen auf die anderen Bereiche der Sa-

chenrechtsrevision zu sehen sind. 

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN REGIERUNGSVORLAGEN 

3.1 Abänderung des Sachenrechts 

Vorbemerkungen 

In systematischer Hinsicht stellt sich die Frage der Einordnung der Bestimmungen 

über die Finanzsicherheiten in das bestehende Sachenrecht. Wie bereits im Ver-

nehmlassungsbericht vorgeschlagen, sollen die einschlägigen Bestimmungen über 

die Finanzsicherheiten in den Art. 392 ff. Eingang in das Sachenrecht finden. 

Dazu ist es notwendig, vorgängig die bisherigen Bestimmungen über die Fahrnis-

verschreibung (3. Abschnitt: Art. 392 bis Art. 406), das Versatzpfand (4. Ab-

schnitt: Art. 407 bis Art. 422) sowie die Pfandbriefe (5. Abschnitt: Art. 423 bis 

441) aufgrund ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit zur Gänze aufzuheben. Die-

se Aufhebung war im durchgeführten Vernehmlassungsverfahren unbestritten.  

So kann hinsichtlich der Fahrnisverschreibungen festgestellt werden, dass nur 

noch sehr wenige und zumeist bereits abgelaufene Fahrnisverschreibungen im 
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Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt eingetragen und in den letzten fünf 

Jahren nur zwei zur Eintragung gelangt sind.  

Hinsichtlich des Versatzpfandes kann festgestellt werden, dass derzeit kein ein-

ziges Unternehmen in Liechtenstein existiert, welches zur Ausübung dieser Tä-

tigkeit im Inlande befugt wäre. Dies wird auch vom früheren Amt für Finanz-

dienstleistungen mit Schreiben vom 1. Oktober 1999 bestätigt und darin ausge-

führt, dass in den Jahren 1956, 1957 und 1977 Pfandleiher bzw. Pfandleih-

anstalten im Öffentlichkeitsregister eingetragen worden seien. Die letzten diesbe-

züglichen Unternehmen sind jedoch nach Einsichtnahme in das Öffentlichkeits-

register entweder zwischenzeitlich gelöscht worden oder überhaupt nicht zur Ü-

bernahme dieser Tätigkeiten im Inland befugt. 

Was die Pfandbriefe anlangt, teilte die Liechtensteinische Landesbank AG mit 

Schreiben vom 9. November 1999 mit, dass nur in den Jahren 1924 bis 1952 

Pfandbriefe und Anleihensobligationen ausgegeben worden seien. Die offenen 

Forderungen seien zwischenzeitlich zurückgezahlt worden. In den letzten Jahr-

zehnten seien keine Pfandbriefe mehr ausgegeben worden. In der Praxis sei daher 

kein Bedürfnis mehr zur Ausgabe von Pfandbriefen vorhanden. 

Zum 3. Abschnitt: Finanzsicherheiten 

Im 3. Abschnitt werden neu die Bestimmungen vorgesehen, welche der Umset-

zung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten („Finanzsicherheiten-Richtlinie“ oder 

„Richtlinie“) dienen. 

Zu Art. 392 

Diese Bestimmung definiert nicht nur den Kreis der Finanzmarktteilnehmer, deren 

Transaktionen den Art. 392 ff. unterliegen, sondern setzt auch zahlreiche Begriffs-

bestimmungen der Richtlinie um. Die Umsetzung und somit die Eigendefinition 

solcher Begriffsbestimmungen  erfolgt allerdings nur insoweit als dies für das 
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Verständnis der Sachenrechtsbestimmungen notwendig erscheint. Für diejenigen 

Definitionen, die nicht in das Sachenrecht unmittelbar übernommen wurden, wird 

auf die Richtlinie (Art. 392 Abs. 13) verwiesen. 

Die Vorlage orientiert sich bei der Umsetzung der Begriffsbestimmungen weitest-

gehend an den Vorgaben der Richtlinie, Abweichungen sind allein sprachlicher 

oder redaktioneller Art.  

Art. 392 Abs. 1 SR der Vorlage definiert den persönlichen Anwendungsbereich. 

In Abänderung der Vernehmlassungsvorlage soll sich die Definition gemäss An-

regung des Liechtensteinischen Bankenverbands nicht nur auf „professionelle“ 

Finanzmarktakteure (Art. 1 Abs. 2 Bst. a bis d der Finanzsicherheiten-Richtlinie) 

beziehen, sondern auch auf „halbprofessionelle“ Finanzmarktakteure (Art. 1 Abs. 

2 Bst. e der Finanzsicherheiten-Richtlinie), nämlich sonstige juristische Personen, 

Personengesellschaften oder Einzelunternehmer, ausgedehnt werden. Die Richt-

linie stellt den Mitgliedstaaten eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie auf sog. „halbprofessionelle“ Vertragsparteien frei. Mit der von der Re-

gierung vorgeschlagenen „weiten Lösung“ wird der Entwicklung in zahlreichen 

anderen Mitgliedstaaten des EWR (so z.B. auch Österreich) im Interesse eines 

einheitlichen Finanzbinnenmarktes Rechnung getragen, die sich ebenso entschie-

den haben. Die Ausdehnung auf „halbprofessionelle“ Vertragsparteien soll übri-

gens nicht zur Einschränkung des gesetzlichen Verwertungsrechtes der konzessio-

nierten Banken gemäss Art. 373 Abs. 2 SR führen.  

Art. 392 Abs. 2 der Vorlage definiert den sachlichen Anwendungsbereich: Danach 

sind Finanzsicherheiten Barsicherheiten oder Finanzinstrumente, die in Form der 

Vollrechtsübertragung oder in Form eines beschränkten dinglichen Sicherungs-

rechts zwischen bestimmten Finanzmarktakteuren bestellt werden.  

Eine Barsicherheit ist ein in beliebiger Währung auf einem Konto gutgeschrie-

bener Betrag oder vergleichbare Geldforderungen, beispielsweise Geldmarkt-

Sichteinlagen, nicht jedoch Bargeld (Abs. 5). Finanzinstrumente ist ein Sammel-



16 

begriff für jegliche Form von standardisierten und handelbaren Finanzprodukten 

mit einem Markt- oder Börsenwert. Erfasst sind Aktien und vergleichbare Wert-

papiere, Schuldverschreibungen und sonstige, auf dem Kapitalmarkt handelbare 

Schuldtitel, weiter auch alle anderen handelbaren Titel, die zum Erwerb von Ak-

tien, Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere berechtigen oder zu einer 

Barzahlung berechtigen, Anteile an Investmentfondsgesellschaften und Geld-

marktinstrumenten sowie weitere Rechte und Ansprüche an diesen Aktiva, nicht 

aber Zahlungsmittel (Abs. 6). Finanzsicherheit in Form der Vollrechtsübertragung 

ist die vollständige Übereignung oder Zession einer Barsicherheit oder eines Fi-

nanzinstruments zum Zweck der Besicherung oder der anderweitigen Deckung 

von Verbindlichkeiten (Sicherungsübereignung, Abs. 3). Finanzsicherheit in Form 

eines beschränkten dinglichen Rechts ist ein Sicherungsrecht an einer Barsicher-

heit oder einem Finanzinstrument, wobei das Eigentum an der bestellten Sicher-

heit zum Zeitpunkt der Bestellung beim Sicherungsgeber verbleibt (Pfandrecht, 

Abs. 4). 

In Art. 392 Abs. 7 SR wird die massgebliche Verbindlichkeit definiert. Es handelt 

sich hierbei um die durch Finanzsicherheiten (sowohl in Form der Vollrechts-

übertragung als auch eines beschränkten dinglichen Rechts) besicherte Schuld, 

wobei auch Verbindlichkeiten umfasst sind, die beides – Barzahlung und Leistung 

von Finanzinstrumenten - begründen. Die Verbindlichkeit muss dem Gläubiger 

definitionsgemäss ein Recht auf Barzahlung oder auf die Leistung von Finanzin-

strumenten im Sinne des Abs. 6 einräumen. Die gesicherte Verbindlichkeit kann 

ganz oder zum Teil aus gegenwärtigen oder künftigen, bedingten oder unbeding-

ten, fälligen oder betagten Verbindlichkeiten, ausserdem aus Verbindlichkeiten 

einer dritten Person sowie schliesslich aus Verbindlichkeiten bestehen, die ledig-

lich allgemein oder ihrer Art nach bestimmt oder bestimmbar sind (vgl. Art. 2 

Abs. 1 Bst. f der Richtlinie). Es sind im Besonderen auch Verbindlichkeiten um-

fasst, die bei den im Zwischenbankenverkehr und im Derivate-Geschäft gängigen 

ständigen Schwankungen der Leistungspflicht der Vertragspartner bloss gelegent-

lich entstehen. 
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Die im Effektengiro übertragbaren Wertpapiere sind in Abs. 8 definiert. Es han-

delt sich hierbei um Finanzsicherheiten in Form von Finanzinstrumenten, bei de-

nen das Eigentum durch eine Registereintragung oder eine Buchung auf einem 

Depotkonto nachgewiesen wird, das von einem oder für einen Intermediär, also 

einen Zwischenverwahrer, geführt wird. Das Aktienbuch ist damit nicht gemeint. 

Ergänzt wird diese Begriffsbestimmung durch die Legaldefinition des massgeb-

lichen Kontos (Abs. 9). Daraus folgt, dass das Register oder das Depotkonto, in 

das die Bestellung der Sicherheit eingetragen oder auf dem sie gebucht wird, auch 

vom Sicherungsnehmer selbst geführt werden kann. Anders als in der entspre-

chenden Begriffsbestimmung der Richtlinie wird jedoch die Aussage, dass das 

Eigentum an den Wertpapieren durch die Eintragung in das Register oder die Bu-

chung auf dem Depotkonto übertragen wird, gesondert umgesetzt, und zwar in 

Art. 393 SR.  

Zu den Konkurs- und Liquidationsverfahren (Abs. 10) gehören aus liechtensteini-

scher Sicht das Konkursverfahren, aber beispielsweise auch die amtlich Liquida-

tion von Verbandspersonen nach den Vorschriften des PGR oder die Liquidation 

von Banken wegen Entzugs der Bewilligung oder Verfügung der Auflösung durch 

die FMA (Art. 28 BankG). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob das Ver-

fahren infolge der Zahlungsunfähigkeit des Sicherungsgebers oder des Siche-

rungsnehmers eröffnet und ob es freiwillig oder zwangsweise eingeleitet wird 

(vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. j der Richtlinie). 

Zu den Nachlass- und Sanierungsverfahren im Sinne des Abs. 11 zählen aus liech-

tensteinischer Sicht vor allem das Nachlassverfahren sowie Sanierungsverfahren 

nach aufsichtsrechtlichen Spezialgesetzen (siehe insbesondere Art. 42 ff. BankG)  

In Abs. 12 wird das Close Out Netting definiert. Es handelt sich hierbei um Sal-

dierungstechniken in unterschiedlichen Zusammenhängen. In der Praxis wird das 

Close Out Netting insbesondere im Zusammenhang mit der Bestellung von Fi-

nanzsicherheiten verwendet. Die Legaldefinition umfasst Vereinbarungen und 
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gesetzliche Vorschriften, nach denen im Verwertungs- oder Beendigungsfall die 

entsprechenden Verbindlichkeiten sofort fällig gestellt, in den aktuellen Werten 

entsprechende Zahlungsverbindlichkeiten umgewandelt oder beendet und durch 

einen Zahlungsanspruch ersetzt werden. Dazu tritt in der Regel die Nettingabrede 

oder –klausel, nach der der Wert der gegenseitigen Verbindlichkeiten ermittelt 

wird und nur mehr der Saldo zu zahlen ist. 

Mit dieser Bestimmung werden Art. 1 und 2 der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

umgesetzt. 

Zu Art. 393 

Diese Bestimmung sieht vor, dass die Bestellung von Finanzsicherheiten schrift-

lich nachweisbar sein muss. 

Das Sicherungsgeschäft soll also äusserlich nachvollziehbar bleiben. Der Schrift-

lichkeit gleich zu setzen ist die elektronische Aufzeichnung sowie jede andere Art 

der Aufzeichnung mittels eines dauerhaften Datenträgers. Entsprechend genügt es 

bei im Effektengiro übertragbaren Wertpapieren, wenn diese dem Depotkonto 

gutgeschrieben werden oder ein entsprechendes Wertpapierguthaben besteht oder 

wenn Barsicherheiten einem bestimmten Konto gutgeschrieben werden oder ein 

entsprechendes Barguthaben besteht. 

Der Anregung des Liechtensteinischen Bankenverbandes, dass das Depotkonto 

bzw. das Konto für Barsicherheiten auch vom Sicherungsgeber geführt werden 

kann, wird nicht beigetreten. Grund dafür ist das zwingende Erfordernis des Über-

gangs der Kontrolle des Pfandes bei der Pfandbestellung. 

Die liechtensteinische Rechtsordnung enthält keine richtlinienwidrigen Former-

fordernisse, wie z. B. die Ausfertigung von Dokumenten in einer bestimmten 

Form oder auf bestimmte Art und Weise, die Einreichung von Unterlagen bei ei-

ner amtlichen oder öffentlichen Stelle oder die Eintragung in ein öffentliches Re-

gister, die Bekanntmachung in einer Zeitung oder  einem  Anzeigenblatt oder  
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einem amtlichen Register oder Publikationsorgan oder in jeder anderen Form, die 

Mitteilung an eine Amtsperson oder der Nachweis des Datums der Ausfertigung 

eines Dokuments oder einer Urkunde, des Betrags der besicherten Verbind-

lichkeiten oder sonstiger Angaben in einer bestimmten Form. Rechtshandlungen, 

die für die wirksame Übereignung oder Bestellung eines Sicherungsrechts an Fi-

nanzinstrumenten erforderlich sind, wie beispielsweise das Indossament bei Or-

derpapieren oder der Eintrag im Emittentenregister im Falle von Namenspapieren, 

gelten ausweislich des Erwägungsgrundes 10 der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

nicht als Formerfordernisse im Sinne der Richtlinie. 

• So widerspricht die gemäss Art. 385 Abs. 1 SR vorgesehene Abfassung ei-

nes schriftlichen Pfandvertrages und die Übergabe des Schuldscheines für 

die Wirksamkeit der Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde 

oder nur ein Schuldschein besteht, nicht der Finanzsicherheiten-Richtlinie, 

da mit dem schriftlichen Pfandvertrag die ausdrücklich vorgesehene Schrift-

lichkeit erfüllt wird. 

• Ausdrücklich durch die Finanzsicherheiten-Richtlinie akzeptiert ist die bei 

Wertpapieren gemäss Art. 386 SR vorgesehene Übergabe der Urkunde in 

Verbindung mit einem Indossament oder mit einer Abtretungserklärung 

(vgl. Erwägungsgrund 10 der Richtlinie). 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 2 Abs. 1 Bst. g und Art. 3 der Finanzsicher-

heiten-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 394 

Die Verwertung von Finanzsicherheiten ist in den Art. 394 und 395 der Sachen-

rechtsvorlage geregelt. Art. 394 betrifft allgemein die Verwertungsmöglichkeiten 

von Finanzsicherheiten in Form von beschränkten dinglichen Sicherungsrechten, 

wobei zwischen der Verwertung von Finanzinstrumenten einerseits und der von 

Barsicherheiten andererseits differenziert wird. Art. 395 hingegen regelt die Ver-

wertungsmodalitäten und statuiert darüber hinaus die Insolvenzfestigkeit der zu-

grunde liegenden Vereinbarung. 
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Gemäss Art. 394 Abs. 1 kann der Sicherungsnehmer Finanzinstrumente verwer-

ten, indem er sie verkauft oder sich aneignet und den Veräusserungserlös oder 

Wert mit der massgeblichen Verbindlichkeit verrechnet oder indem er sie an Zah-

lungs statt verwendet. Barsicherheiten wiederum kann der Sicherungsnehmer ver-

werten, indem er deren Wert entweder gegen die massgebliche Verbindlichkeit 

aufrechnet oder an Zahlungs statt verwendet. 

Art. 394 Abs. 2 gestattet des Weiteren die Vereinbarung einer Aneignungsbefug-

nis des Sicherungsnehmers. Zwar ist gemäss Art. 376 SR jede Abrede ungültig, 

wonach die Pfandsache dem Gläubiger, wenn er nicht befriedigt wird, als Eigen-

tum zufallen soll (Verfallsverbot). Bei der Aneignung im Sinne der Richtlinie 

handelt es sich jedoch um ein nach liechtensteinischem Recht vertraglich verein-

bartes Selbstverwertungsrecht durch Selbsteintritt. Nach geltendem Recht ist Vor-

aussetzung hierfür zum einen die vertragliche Einräumung des Rechts zur privaten 

Verwertung durch Selbsteintritt, zum anderen, dass der Wert des Siche-

rungsgegenstandes objektiv feststellbar ist, also ein Markt- oder Börsenpreis be-

steht. Dabei ist es ausreichend, wenn die Sicherheit im Zeitpunkt der beabsich-

tigten Verwertung objektiv bewertet werden kann. Schliesslich muss zum Schutz 

des Sicherungsgebers eine Abrechnungspflicht seitens des Sicherungsnehmers 

und damit eine Pflicht zur Herausgabe eines allfällig erzielten Überschusses im 

Falle Verwertung bestehen. Alle drei vorgenannten Kriterien sind bei der Aneig-

nung im Sinne der Richtlinie erfüllt (vgl. auch Art. 399 SR der Vorlage). 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 4 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 der Finanzsicher-

heiten-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 395 

Art. 395 regelt zum einen die Verwertungsmodalitäten (Abs. 1), zum anderen die 

Insolvenzfestigkeit der zugrunde liegenden Vereinbarung (Abs. 2). 

Grundsätzlich kann die Verwertung von Finanzsicherheiten in Form eines be-

schränkten dinglichen Sicherungsrechts nach Massgabe der Sicherungsvereinba-
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rung weitgehend formlos vorgenommen werden. Für den Fall der Nichtbefriedi-

gung kann die Vereinbarung vorsehen, dass Sicherungsnehmer ein freihändiges 

Verwertungsrecht haben und dieses auch ohne vorherige Androhung, ohne ge-

richtliche Ermächtigung oder Mitwirkung sowie ohne Versteigerung ausüben kön-

nen, und zwar unabhängig vom Konkurs-, Liquidations- oder Nachlassvertrags-

verfahren und indem sie sich ohne Wartefrist aus dem Erlös bezahlt machen.  

Art. 395 Abs. 2 statuiert die Insolvenzfestigkeit von Sicherungsvereinbarungen, 

indem er bestimmt, dass Finanzsicherheiten auf Grund einer entsprechenden Ver-

einbarung auch dann verwertet werden können, wenn über das Vermögen des Si-

cherungsgebers ein Insolvenzverfahren (Konkurs, Liquidations-, Nachlass- oder 

Sanierungsverfahren) eröffnet wird.  

Mit dieser Bestimmung wird Art. 4 Abs. 4 und 5 der Finanzsicherheiten-Richt-

linie umgesetzt. 

Zu Art. 396 

Diese Bestimmung beinhaltet die besonderen Verfügungsrechte bei Finanzsicher-

heiten. Unter einem Verfügungsrecht im Sinne der Finanzsicherheiten-Richtlinie 

ist die Befugnis des Gläubigers einer beschränkten dinglichen Sicherung zu ver-

stehen, auf Grund des Vertrags über die Finanzsicherheit wie ein Eigentümer zu 

verfügen. Die Ausübung dieses Verfügungsrechts ist also an eine vorherige Ver-

einbarung der Beteiligten gebunden. Das Verfügungsrecht über Finanzsicherhei-

ten in Form eines beschränkten dinglichen Sicherungsrechts soll die Liquidität an 

den Finanzmärkten dadurch erhöhen, dass die „verpfändeten“ Wertpapiere weiter 

verwendet werden können. 

Die Ausübung des Verfügungsrechts begründet die Verpflichtung des Sicherungs-

nehmers, spätestens zum Fälligkeitszeitpunkt der Verbindlichkeit eine Sicherheit 

derselben Art zu beschaffen, die an die Stelle der ursprünglichen Sicherheit tritt. 

Bei Fälligkeit der Verbindlichkeit kann der Sicherungsnehmer dann wahlweise 

entweder Sicherheiten derselben Art zurückerstatten,  den Wert der Sicherheit 
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derselben Art gegen die Verbindlichkeit aufrechnen oder aber die Sicherheiten an 

Zahlung statt verwenden. Die Aufrechnung und die Verwendung an Zahlung statt 

setzen wiederum eine besondere, diese Befugnisse umfassende Vereinbarung der 

Beteiligten voraus. Die vom Gläubiger beschaffte Ersatzsicherheit wird der ur-

sprünglichen Sicherheit gleichgestellt. Auch ist sie – etwa unter dem Gesichts-

punkt des Anfechtungsrechts und seiner Fristen – so zu behandeln, als wäre sie 

zum selben Zeitpunkt wie die ursprüngliche Sicherheit bestellt worden.  

Abs. 5 stellt schliesslich klar, dass die dem Sicherungsnehmer nach Art. 396 

Abs. 2 erster Satz erwachsende Verpflichtung in die Aufrechnung in Folge Been-

digung einbezogen werden kann, wenn der Verwertungs- und Beendigungsfall vor 

der Erfüllung der Verpflichtung zur Beschaffung einer Sicherheit der selben Art 

eintritt (Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie). 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 5 der Finanzsicherheiten-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 397 

Gemäss Art. 397 wird eine Finanzsicherheit in Form der Vollrechtsübertragung in 

jedem Fall vereinbarungsgemäss wirksam, sodass – auch im Falle der Insolvenz 

des Sicherungsgebers – der Sicherungsnehmer weiterhin Eigentümer einer sol-

chen Finanzsicherheit bleibt. Damit geht diese Regelung entsprechend dem Erwä-

gungsgrund 13 der Richtlinie der bislang durchaus vertretbaren Auslegung und 

Auffassung vor, dass Sicherungseigentümer im Insolvenzfall nicht die Stellung 

von Eigentümern, sondern von Pfandgläubigern haben. Auch bei Bestellung einer 

Finanzsicherheit in Form der Vollrechtsübertragung kann die Verpflichtung des 

Sicherungsnehmers zur Rückübereignung bei vorzeitigem Eintritt des Verwer-

tungs- und Beendigungsfalles in das Close Out Netting eingestellt werden. 

Art. 397 Abs. 2 entspricht der Regelung des Art. 396 Abs. 5 für den Fall der Aus-

übung des Verfügungsrechts über eine Finanzsicherheit in Form eines beschränk-

ten dinglichen Rechts. 
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Mit dieser Bestimmung wird Art. 6 der Finanzsicherheiten-Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 398 

Diese Bestimmung regelt die vertragliche Aufrechnung bei Finanzsicherheiten. 

Das „Close Out Netting“ umfasst Vereinbarungen und gesetzliche Vorschriften, 

nach denen im Verwertungs- oder Beendigungsfall die entsprechenden Verbind-

lichkeiten sofort fällig gestellt und in den aktuellen Werten entsprechende Zah-

lungsverbindlichkeiten umgewandelt oder beendet und durch einen Zahlungsan-

spruch ersetzt werden. Dazu tritt regelmässig die Nettingabrede oder -klausel, 

nach der der Wert der gegenseitigen Verbindlichkeiten ermittelt wird und nur 

noch der Saldo zu zahlen ist. Die vertragliche Aufrechnung soll auch ohne vor-

herige Androhung, ohne Ermächtigung oder Zustimmung eines Gerichts zu den 

Verwertungsbedingungen, ohne eine Versteigerung und ohne Wartefrist, vorge-

nommen werden können. 

Das „Close Out Netting“ soll damit gleich wie die Verwertung einer Finanz-

sicherheit rasch und ohne rechtliche Hindernisse vorgenommen werden können. 

Es steht den Parteien einer solchen Vereinbarung aber frei, bestimmte Formerfor-

dernisse zu vereinbaren. Die vertragliche Aufrechnung wird auch trotz vorhan-

dener Ansprüche von Gläubigern eines Konkurs- oder Liquidationsverfahrens so-

wie Dritten, die an einer dem Netting unterliegenden Forderung Rechte erworben 

haben, wirksam und stellt damit im Ergebnis eine Privilegierung des Sicherungs-

nehmers gegenüber sonstigen Gläubigern und Dritten dar. Die sachliche Recht-

fertigung dieses Vorrangs der vertraglichen Aufrechnung liegt im übergeordneten 

Interesse, durch einfache und „störungsfreie“ Instrumente zur weiteren Integration 

und zur höheren Kostenwirksamkeit der europäischen Finanzmärkte beizutragen 

sowie die Stabilität des Finanzsystems in der Gemeinschaft zu fördern.  

Es bleibt festzustellen, dass die Bestimmungen über die Insolvenzfestigkeit von 

Finanzsicherheiten eine Konkursanfechtung nach Art. 70 KO iVm. Art. 64 bis 75 

der Rechtssicherungsordnung (RSO) oder eine Gläubigeranfechtung nicht aus-
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schliessen (siehe Erwägungsgrund 16 der Richtlinie und Art. 8 Abs. 2 der Richtli-

nie). 

Mit dieser Bestimmung werden Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 der Finanzsicherheiten-

Richtlinie umgesetzt.  

Zu Art. 399 

Die Bestimmung konkretisiert die Anforderungen an die Be- und Verwer-

tungsgrundsätze im Zusammenhang mit Finanzsicherheiten. Auch wenn die mit 

dieser Vorlage vorgeschlagenen Art. 392 ff. SR im Interesse der europäischen Fi-

nanzmärkte und ihrer Stabilität die Verwertung von Finanzsicherheiten wesentlich 

erleichtern, kann der Sicherungsnehmer hierbei doch nicht willkürlich vorgehen. 

Er wird im Gegenteil verpflichtet, bei der Verwertung und bei der Ermittlung der 

Höhe der massgeblichen Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen des redlichen 

Geschäftsverkehrs vorzugehen und die Ver- und Bewertung „nach wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten“ (vgl. Art. 4 Abs. 6 der Finanzsicherheiten-Richtlinie) 

vorzunehmen. Dies hat insbesondere die Pflicht des Sicherungsnehmers zur Fol-

ge, bei der Bewertung und Verwertung einer Finanzsicherheit auf den Markt-, 

Kurs- oder Schätzwert zu achten und diese Massstäbe zugrunde zu legen. 

Schliesslich wird der Sicherungsnehmer auch verpflichtet, im Verwertungsfalle 

einen allenfalls erzielten Überschuss an den Sicherungsgeber herauszugeben. 

Mit Art. 399 SR wird Art. 4 Abs. 6 der Finanzsicherheiten-Richtlinie umgesetzt. 

3.2 Abänderung des Gesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG) 

Zu Art 37a 

Art. 37a ist eine spezielle Kollisionsnorm. Sie schafft für Wertpapiere, über die 

nicht wie über körperliche Sachen durch die tatsächliche Übergabe verfügt wird, 

sondern bei denen die Buchung oder Registrierung die Übergabe ersetzt, ein (Son-

der-)Sachenrechtsstatut. Sie ist auch auf so genannte „dematerialisierte Wertpa-
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piere“ anzuwenden, die manchen Rechtsordnungen geläufig sind und bei denen 

das Papier durch eine Registereintragung ersetzt wird. Mit dem Ausdruck 

„Rechtsnatur“ folgt die Vorlage der Terminologie der Finanzsicherheiten-Richt-

linie. Gemeint ist damit vor allem die rechtliche Einordnung als vertragliches oder 

dingliches Recht. 

Anstelle des nur schwer verständlichen Ausdrucks „dingliche Wirkung von im Ef-

fektengiro übertragbarer Wertpapiere“ verwendet die Vorlage den Ausdruck „In-

halt dinglicher Rechte“ an den fraglichen Papieren. Art. 9 Abs. 2 Bst. b der Fi-

nanzsicherheiten-Richtlinie wird durch die einfache, dem IPRG bereits geläufige 

Formulierung „Erwerb dinglicher Rechte daran einschliesslich des Besitzes“ er-

setzt. Soweit dieser Ausdruck über die Richtlinie hinausgeht, wird dadurch ver-

mieden, dass für eine allenfalls nicht von der Richtlinie erfasste Transaktion auf 

das allgemeine Sachenrechtsstatut zurückgegriffen wird. Überhaupt regelt die vor-

geschlagene Kollisionsnorm auch Sicherungsgeschäfte, die von der Finanzsicher-

heiten-Richtlinie wegen ihres eingeschränkten (persönlichen) Anwendungsbe-

reichs nicht erfasst sind. Aus der Sicht des internationalen Privatrechts wäre es 

sachlich nicht gerechtfertigt, für ausserhalb des Anwendungsbereichs der Finanz-

sicherheiten-Richtlinie liegende Transaktionen eine andere kollisionsrechtliche 

Anknüpfung vorzunehmen.  

Wenn das (Sicherungs-)Eigentum dadurch übertragen wird, dass es vom Konto 

des Veräusserers abgebucht und dem Konto des Erwerbers gut gebucht wird, gäbe 

es zwei Konten, an die angeknüpft werden könnte. Nach der Definition des mass-

geblichen Kontos ist an jenes Konto anzuknüpfen, auf dem die Buchung vorge-

nommen wird, auf Grund derer der Sicherungsnehmer die Sicherheit erwirbt. Das 

ist aber das Konto des Erwerbers.  

Art. 37a Abs. 2 IPRG regelt Sonderfragen, die zum Teil schon in Abs. 1 geklärt 

sind. Da die Finanzsicherheiten-Richtlinie diese Sonderfragen aber ausdrücklich 

behandelt, empfiehlt es sich, diese Klarstellungen ebenfalls zu übernehmen. In 
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Abs. 2 Ziff. 1 geht es um das Rangverhältnis konkurrierender Rechte. Ist eines der 

konkurrierenden Rechte verbucht, so entscheidet das Recht des Orts der Konto-

führung, welches der beiden Rechte den Vorrang hat. Nach diesem Recht richten 

sich auch die Voraussetzungen für einen gutgläubigen Rechtserwerb.  

Die Verweisung von Art. 37a IPRG erstreckt sich – sowie Verweisung im IPGR 

insgesamt - nur auf die Sachnormen des verwiesenen Rechts, d.h. auf die Be-

stimmungen des materiellen Rechts. Die Verweisung umfasst also gerade nicht 

die Kollisionsnormen des anwendbaren Rechts (vgl. auch Art. 5 IPRG).  

Mit dem neuen Art. 37a IPRG wird Art. 9 der Finanzsicherheiten-Richtlinie um-

gesetzt. 

3.3 Abänderung des Gesetzes über das Konkursverfahren (Konkursord-

nung; KO) 

Die Vorlage wird zum Anlass genommen, die weit verbreitete Verwendung der 

Abkürzung „KO“ für „Konkursordnung“ im Titel des Gesetzes zu manifestieren.  

Zu Art. 15 Abs. 1 

Art. 8 der Finanzsicherheiten-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Ver-

hinderung bestimmter Insolvenzbestimmungen, die den Zeitpunkt der Rechtswir-

kungen der Konkurseröffnung betreffen. Es soll nämlich sichergestellt werden, 

dass Transaktionen am Tag der Eröffnung eines Liquidationsverfahrens noch 

wirksam sein können (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 Bst. a, i) der Richtlinie). Die 

Umsetzung dieser umfassenden Bestimmungen ist jedoch dann nicht erforderlich, 

wenn die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung erst mit dem Beginn des Tages 

eintreten, der der öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts des Konkursedikts 

folgt. § 2 Abs. 1 der österreichischen Konkursordnung enthält bereits eine solche 

Regelung.  
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Um die Umsetzung der komplexen Bestimmungen gemäss Art. 8 der Finanzsi-

cherheiten-Richtlinie in die liechtensteinische Konkursordnung zu vermeiden, soll 

Art. 15 Abs. 1 KO der Bestimmung des österreichischen Art. 2 Abs. 1 KO ange-

passt werden. Gemäss Auskunft des Landgerichts stehen einer derartigen Ände-

rung keine Gründe entgegen.  

Mit der Änderung des Art. 15 Abs. 1 KO wird Art. 8 der Finanzsicherheiten-

Richtlinie umgesetzt. 

Zu Art. 33 Abs. 4 

Die in Liechtenstein bereits umgesetzte Netting-Richtlinie beinhaltet die banken-

aufsichtsrechtliche Anerkennung von Schuldumwandlungsverträgen und Aufrech-

nungsvereinbarungen. Demnach waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine ein-

heitliche Beurteilung des vertraglichen Nettings vorzuschreiben. Dabei war das 

vertragliche Netting auch insolvenzrechtlich nach dem Recht des Staates anzuer-

kennen, in dem das Kreditinstitut seinen Sitz hat. Die Umsetzung erfolgte in 

Liechtenstein durch die Einfügung des Art. 6e der Bankenverordnung. Eine aus-

drückliche insolvenzrechtliche Anerkennung in der Konkursordnung erfolgte je-

doch nicht. Daher wird nach der derzeitigen Rechtsordnung das Netting zwar auf-

sichtsrechtlich, jedoch nicht ausdrücklich insolvenzrechtlich anerkannt, im Ge-

gensatz zu den Rechtsordnungen der Nachbarstaaten.   

Mit der Einführung des Art. 33 Abs. 4 KO wird dies nun auch für Liechtenstein 

nachvollzogen. Ausserdem wurde die Bestimmung des neuen Abs. 4 so gefasst, 

dass die Wirksamkeit vertraglicher Nettingvereinbarungen – wie auch in Öster-

reich (§ 20 Abs. 4 öKO), in der Schweiz (Art. 211 Abs. 2bis SchKG) und in 

Deutschland (§ 104 Abs. 2 InsO) – nicht nur für Forderungen aus Verträgen über 

Finanzsicherheiten gemäss Art. 392 ff. SR gilt, sondern darüber hinaus auch aus 

Verträgen über sonstige Finanzleistungen, insbesondere Finanztermin-, Swap- 

und Optionsgeschäften, aber auch Pensions- und Darlehensgeschäften mit Wert-

schriften („Securities Lending und Borrowing“). In Anlehnung an Art. 211 
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Abs. 2bis des schweizerischen SchKG und § 104 Abs. 2 der deutschen Insolvenz-

ordnung ist allerdings Voraussetzung der Aufrechenbarkeit der vorgenannten For-

derungen eine entsprechende vertragliche Vereinbarung sowie die Bestimmbarkeit 

des Wertes der vertraglichen Leistungen auf Grund von Schätz-, Markt- oder 

Kurswerten. 

3.4 Abänderung des Gesetzes betreffend den Nachlassvertrag 

Zu Art. 8a bis 8c 

Diese Bestimmungen wurden als Bezugspunkte für die Art. 9a und Art 9b aufge-

nommen, damit die aufrechnungsrechtlichen Bestimmungen für die Konkursord-

nung und das Gesetz betreffend den Nachlassvertrag gleichermassen gelten. Die 

neuen Vorschriften dienen insbesondere der Definition von Bestimmungen, die 

für das neu aufzunehmende Aufrechnungsverfahren (vgl. Erläuterungen zu Art. 9a 

und 9b) von grundlegender Bedeutung sind. Inhaltlich entsprechen die Art. 8a bis 

8c den Art. 27 bis 29 KO. 

Zu Art. 9a und b 

Anders als die österreichische Ausgleichsordnung und das Schweizer SchKG, bei 

denen jeweils die konkursrechtlichen Aufrechnungsbestimmungen auch im Aus-

gleichs- bzw. Nachlassverfahren gelten, enthält das geltende Gesetz betreffend 

den Nachlassvertrag keine ausdrücklichen Regelungen zur Aufrechnung im Nach-

lassverfahren. Durch die nunmehr einzuführenden Art. 9a und 9b wird eine solche 

ausdrückliche Regelung nachgeholt und eine Angleichung an die Nachbarstaaten 

vorgenommen. Inhaltlich entsprechen die Art. 9a und 9b NVG den Art. 32 und 33 

KO. 
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4. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT 

Die vorgesehenen neuen bzw. abgeänderten Bestimmungen sind nach Ansicht der 

Regierung verfassungskonform. 

5. FINANZIELLE UND PERSONELLE AUSWIRKUNGEN 

Die mit diesen Vorlagen verbundenen Änderungen zeitigen keine finanziellen und 

personellen Auswirkungen. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle die beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES 
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

1. ABÄNDERUNG DES SACHENRECHTS 

Gesetz 

vom ... 

über die Abänderung des Sachenrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Sachenrecht vom 31. Dezember 1922 (SR), LGBl. 1923 Nr. 4, in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Der 3. Abschnitt des 6. Titels der 2. Abteilung wird wie folgt ersetzt: 
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3. Abschnitt 

Finanzsicherheiten 

Art. 392 

I. Im Allgemeinen 

1) Zur Sicherung von Verbindlichkeiten können aufgrund einer Verein-

barung zwischen einem Sicherungsnehmer und einem Sicherungsgeber im Sinne 

von Art. 1 Abs. 2 Bst. a bis e der Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (EWR-Rechts-

sammlung: Anh. XXII – 4.01) Finanzsicherheiten bestellt werden. 

2) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

1. „Finanzsicherheiten“: Barsicherheiten oder Finanzinstrumente, die als Si-

cherheit in Form der Vollrechtsübertragung oder in Form eines beschränk-

ten dinglichen Sicherungsrechts bestellt werden, auch wenn die Bestellung 

auf einem Rahmenvertrag oder auf allgemeinen Geschäftsbedingungen be-

ruht. 

2. „Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung“: die vollständige 

Übereignung oder Zession einer Barsicherheit oder eines Finanzinstru-

mentes zum Zweck der Besicherung oder der anderweitigen Deckung von 

Verbindlichkeiten einschliesslich von Pensionsgeschäften. 

3. „Finanzsicherheiten in Form beschränkter dinglicher Rechte“: Sicherungs-

rechte an einer Barsicherheit oder einem Finanzinstrument, wobei das Ei-

gentum an der bestellten Sicherheit zum Zeitpunkt der Bestellung beim Si-

cherungsgeber verbleibt. 

4. „Barsicherheit“: ein in beliebiger Währung auf einem Konto gutgeschrie-

bener Betrag oder eine vergleichbare Geldforderung, wie etwa eine Geld-

markt-Sichteinlage, nicht aber Bargeld. 
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5. „Finanzinstrumente“: Aktien und andere, diesen gleichgestellte Wertpa-

piere, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte oder unverbriefte 

Schuldtitel, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können, sowie alle 

anderen üblicherweise gehandelten Titel, die zum Erwerb solcher Aktien, 

Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere durch Zeichnung, Kauf 

oder Tausch berechtigen oder zu einer Barzahlung führen (ausgenommen 

Zahlungsmittel), einschliesslich Anteilen an Organismen für gemeinsame 

Anlagen, Geldmarktinstrumenten sowie jeglicher Rechte oder Ansprüche im 

Zusammenhang mit einem der vorgenannten Aktiva. 

6. „Massgebliche Verbindlichkeit“: eine durch eine Finanzsicherheit gesicher-

te Verbindlichkeit, die ein Recht auf Barzahlung oder Leistung von Finanz-

instrumenten gründet und die ganz oder teilweise aus gegenwärtigen oder 

künftigen, bedingten oder unbedingten, fälligen oder betagten Verbindlich-

keiten (einschliesslich solcher, die aus einem Rahmenvertrag oder einer 

ähnlichen Vereinbarung erwachsen), aus Verbindlichkeiten einer anderen 

Person als der des Sicherungsgebers gegenüber dem Sicherungsnehmer und 

aus Verbindlichkeiten bestehen kann, die lediglich allgemein oder ihrer Art 

nach bestimmt oder bestimmbar sind und gelegentlich entstehen. 

7. „Im Effektengiro übertragbare Wertpapiere“: Finanzsicherheiten in Form 

von Finanzinstrumenten, die in einem Register eingetragen oder einem De-

potkonto gebucht werden, das von einem oder für einen Intermediär geführt 

wird. 

8. „Massgebliches Konto“: das Register oder das Depotkonto, auf dem die 

Eintragung oder Buchung vorgenommen wird, auf Grund derer der Si-

cherungsnehmer eine Finanzsicherheit gemäss Abs. 8 erlangt, auch wenn 

das Register oder Konto vom Sicherungsnehmer selbst geführt wird. 

9. „Konkurs- und Liquidationsverfahren“: ein Konkursverfahren und ein ver-

gleichbares Gesamtverfahren, bei dem ein Gericht oder eine Behörde tätig 

wird, das Vermögen verwertet wird und der Erlös angemessen unter den 
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Gläubigern, Anteilseignern oder Mitgliedern verteilt wird, wobei es uner-

heblich ist, ob das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit bzw. freiwillig 

oder zwangsweise eingeleitet wird. Dazu zählen auch Gesamtverfahren, die 

durch einen Zwangsausgleich oder eine ähnliche Massnahme abgeschlossen 

werden. 

10. „Nachlass- und Sanierungsverfahren“: ein Nachlassverfahren und eine ver-

gleichbare gerichtliche oder behördliche Massnahme zur Sicherung oder 

Wiederherstellung der finanziellen Lage, mit der in die Rechte Dritter einge-

griffen wird, insbesondere auch Massnahmen, die die Aussetzung von Zah-

lungen oder von Vollstreckungsmassnahmen oder eine Kürzung der Forde-

rungen vorsehen. 

11. „Aufrechnung in Folge Beendigung („Close Out Netting“)“: eine vertrag-

liche Bestimmung im Rahmen der Bestellung einer Finanzsicherheit oder 

einer die Bestellung einer Finanzsicherheit umfassenden Vereinbarung oder 

– sofern die Vertragsparteien keine Vereinbarung getroffen haben - eine 

Rechtsvorschrift, nach der im Verwertungs- oder Beendigungsfall im Wege 

der Verrechnung, Aufrechnung oder auf andere Weise: 

a) die entsprechenden Verpflichtungen entweder sofort fällig und in eine 

Zahlungsverpflichtung in Höhe ihres geschätzten aktuellen Wertes 

umgewandelt werden oder beendet und durch einen entsprechenden 

Zahlungsanspruch ersetzt werden; oder  

b) der Wert der beiderseits fälligen finanziellen Verpflichtungen ermittelt 

wird und die Partei mit den höheren Verbindlichkeiten den errech-

neten Nettosaldo an die andere Partei zu zahlen hat. 

3) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 2002/47/EG 

ergänzend Anwendung. 
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Art. 393 

II. Bestellung 

1) Die Bestellung von Finanzsicherheiten muss schriftlich nachweisbar sein. 

Der Nachweis der Bestellung muss die Identifizierung der entsprechenden Finanz-

sicherheit ermöglichen. 

2) Für den Nachweis nach Abs. 1 genügt es, wenn im Effektengiro über-

tragene Wertpapiere dem massgeblichen Konto gutgeschrieben wurden oder ein 

entsprechendes Guthaben in solchen Wertpapieren besteht oder wenn eine Barsi-

cherheit einem bezeichneten Konto gutgeschrieben worden ist oder ein entspre-

chendes Barguthaben besteht.  

3) An im Effektengiro übertragbaren Wertpapieren können das Eigentum 

und andere dingliche Rechte auch durch die Eintragung im Register oder die Bu-

chung auf dem Depotkonto übertragen werden. 

 III. Verwertung von Finanzsicherheiten 

Art. 394 

1. Im Allgemeinen 

1) Der Sicherungsnehmer kann aufgrund einer entsprechenden Vereinba-

rung im Verwertungs- bzw. Beendigungsfall jede Finanzsicherheit in Form eines 

beschränkten dinglichen Sicherungsrechts verwerten, indem er: 

1. Finanzinstrumente verkauft oder sich aneignet und anschliessend ihren Wert 

mit den massgebenden Verbindlichkeiten verrechnet oder sie an Zahlungs 

statt verwendet; 

2. Barsicherheiten gegen die massgeblichen Verbindlichkeiten aufrechnet oder 

an Zahlungs statt verwendet. 
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2) Eine Aneignung ist jedoch nur zulässig, wenn die Parteien die Befugnis 

zur Aneignung bei der Bestellung des Sicherungsrechts vereinbart haben und die 

Sicherungsvereinbarung eine Bewertung der Finanzinstrumente ermöglicht. 

Art. 395 

2. Verfahren 

1) Eine Finanzsicherheit kann vorbehaltlich der Sicherungsvereinbarung auf 

die im Art. 394 beschriebene Art und Weise ohne vorherige Androhung, ohne ge-

richtliche Ermächtigung oder Mitwirkung, ohne Versteigerung sowie ohne Warte-

frist verwertet werden. 

2) Eine Finanzsicherheit kann aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung 

auch dann verwertet werden, wenn über das Vermögen des Sicherungsgebers ein 

Konkurs- oder Liquidationsverfahren oder ein Nachlass- oder Sanierungsver-

fahren eröffnet worden ist. 

Art. 396 

IV. Verfügungsrecht 

1) Der Sicherungsnehmer kann aufgrund einer entsprechenden Vereinba-

rung das Verfügungsrecht über Finanzsicherheiten in Form eines beschränkten 

dinglichen Sicherungsrechts ausüben. 

2) Übt ein Sicherungsnehmer das Verfügungsrecht aus, so hat er eine Si-

cherheit derselben Art zu beschaffen, die spätestens bei Fälligkeit der massgeb-

lichen Verbindlichkeit an die Stelle der ursprünglichen Sicherheit treten muss. 

Der Sicherungsnehmer hat die Wahl, bei Fälligkeit der Verbindlichkeit entweder 

Sicherheiten derselben Art zurückzustellen oder, soweit dies in der Sicherungsver-

einbarung vorgesehen worden ist, den Wert der Sicherheiten derselben Art gegen 
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die massgeblichen Verbindlichkeiten aufzurechnen oder die Sicherheiten an Zah-

lung statt zu verwenden. 

3) Die nach Abs. 2 ersatzweise beschaffte Sicherheit wird so behandelt, als 

wäre sie die ursprüngliche Sicherheit. 

4) Die vereinbarten Rechte des Sicherungsnehmers an einer von ihm nach 

Abs. 2 erster Satz beschafften Sicherheit werden nicht dadurch unwirksam, dass 

er bestimmungsgemäss über die Finanzsicherheit verfügt. 

5) Tritt ein Verwertungs- oder Beendigungsfall ein, bevor der Sicherungs-

nehmer seine in Abs. 2 erster Satz beschriebene Verpflichtung erfüllt hat, so kann 

diese Verpflichtung in die Aufrechnung infolge Beendigung einbezogen werden. 

Art. 397 

V. Anerkennung der Vollrechtsübertragung 

1) Eine Finanzsicherheit kann aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung 

auch in Form der Vollrechtsübertragung wirksam bestellt werden. 

2) Tritt bei einer Vollrechtsübertragung ein Verwertungs- oder Beendi-

gungsfall ein, bevor der Sicherungsnehmer seine vereinbarte Verpflichtung zur 

Rückübereignung einer Sicherheit derselben Art erfüllt hat, so kann diese Ver-

pflichtung in die Aufrechnung in Folge Beendigung einbezogen werden. 

Art. 398 

VI.  Aufrechnung in Folge Beendigung 

1) Die Aufrechnung in Folge Beendigung wird aufgrund einer entsprechen-

den Vereinbarung auch dann wirksam, wenn: 
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1. über das Vermögen des Sicherungsgebers oder des Sicherungsnehmers ein 

Konkurs- oder Liquidationsverfahren oder ein Nachlass- oder Sanierungs-

verfahren eröffnet worden ist; und 

2. die der Aufrechnung infolge Beendigung unterliegenden Rechte abgetreten 

oder gerichtlich oder sonst gepfändet worden sind oder darüber anderweitig 

verfügt worden ist. 

2) Sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbaren, kann die vertrag-

liche Aufrechnung in Folge Beendigung ohne vorherige Androhung, ohne gericht-

liche Ermächtigung oder Mitwirkung, ohne Versteigerung und ohne Wartefrist 

vorgenommen werden. 

Art. 399 

VII. Be- und Verwertungsgrundsätze  

Der Sicherungsnehmer hat bei der Ausübung der ihm durch diesen Ab-

schnitt eingeräumten Befugnisse die Bewertung oder Verwertung von Finanz-

sicherheiten und die Ermittlung der Höhe der massgeblichen Verbindlichkeiten 

nach den Grundsätzen des redlichen Geschäftsverkehrs und nach Massgabe der 

zwischen den Parteien abgeschlossenen Vereinbarung vorzunehmen. Er hat dabei 

insbesondere auf den Schätz-, Markt- oder Kurswert der Finanzsicherheiten Be-

dacht zu nehmen. Einen Überschuss hat er dem Sicherungsgeber herauszugeben 

oder zu seinen Gunsten in Rechnung zu stellen. 

Art. 400 bis 441 

Aufgehoben 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (EWR-

Rechtssammlung: Anh. XII – 4.01). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tage der Kundmachung. 
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2. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS INTERNATIONALE 

PRIVATRECHT (IPRG) 

Gesetz  

vom.... 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über das internationale  

Privatrecht 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. September 1996 über das internationale Privatrecht, 

LGBl. 1996 Nr. 194, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 37a 

Im Effektengiro übertragbare Wertpapiere  

1) Die Rechtsnatur und der Inhalt dinglicher Rechte an im Effektengiro ü-

bertragbaren Wertpapieren (Art. 2 Abs. 1 Bst. g der Richtlinie 2002/47/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicher-

heiten) sowie der Erwerb dinglicher Rechte daran, einschliesslich des Besitzes, 
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sind nach den Sachnormen des Staates zu beurteilen, in dem das massgebliche 

Konto (Art. 2 Abs. 1 Bst. h der Richtlinie 2002/47/EG) geführt wird. 

2) Nach dem im Abs. 1 bezeichneten Recht ist zudem zu beurteilen, 

a) ob das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte an im Effektengiro über-

tragbaren Wertpapieren durch das Eigentum oder durch sonstige dingliche 

Rechte eines Dritten verdrängt werden oder diesem gegenüber nachrangig 

sind oder ein gutgläubiger Erwerb eingetreten ist; 

b) ob und welche Schritte zur Verwertung von im Effektengiro übertragbaren 

Wertpapieren nach Eintritt des Verwertungs- oder Beendigungsfalls (Art. 2 

Abs. 1 Bst. l der Richtlinie 2002/47/EG) erforderlich sind. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (EWR-

Rechtssammlung: Anh. XII – 4.01). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit der Gesetz vom … über die Abänderung 

des Sachenrechts in Kraft. 
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3. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS KONKURSVER-

FAHREN (KONKURSORDNUNG, KO) 

Gesetz  

vom ... 

über die Abänderung der Konkursordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Juli 1973 über das Konkursverfahren (Konkursord-

nung), LGBl. 1973 Nr. 45/2, wird wie folgt abgeändert: 

Titel 

Gesetz über das Konkursverfahren (Konkursordnung; KO) 

Art. 15 Abs. 1 

1) Die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung treten mit Beginn des Tages 

ein, der dem Tag des Anschlages des Inhaltes des Konkursediktes an der Gerichts-

tafel folgt. 
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Art. 33 Abs. 4 

4) Aufrechenbar sind auch Forderungen aus Verträgen über Finanzsicher-

heiten nach Art. 392 ff. des Sachenrechts sowie aus Verträgen über Finanz-

leistungen, insbesondere Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften, wenn:  

a) vereinbart worden ist, dass diese Verträge bei Eröffnung eines Verfahrens 

nach diesem Gesetz über das Vermögen eines Vertragspartners aufgelöst 

werden oder vom anderen Vertragsteil aufgelöst werden können und alle 

wechselseitigen Forderungen zu verrechnen sind; und  

b) der Wert der vertraglichen Leistungen aufgrund von Schätz-, Markt- oder 

Kurswerten bestimmbar ist. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (EWR-

Rechtssammlung: Anh. XII – 4.01). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abän-

derung des Sachenrechts in Kraft. 
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4. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DEN NACHLASS-

VERTRAG 

Gesetz  

vom ... 

über die Abänderung des Gesetzes betreffend den 

Nachlassvertrag 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 15. April 1936 betreffend den Nachlassvertrag, LGBl. 1936 

Nr. 8, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8a 

1) Forderungen, die nicht auf eine Geldleistung gerichtet sind oder deren 

Geldbetrag unbestimmt oder nicht in inländischer Währung festgesetzt ist, sind 

nach ihrem Schätzwert in inländischer Währung zur Zeit der Eröffnung dieses 

Verfahrens geltend zu machen. 

2) Betagte Forderungen gelten in diesem Verfahren als fällig. 
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3) Betagte unverzinsliche Forderungen können nur in dem Betrage geltend 

gemacht werden, der mit Hinzurechnung der gesetzlichen Zinsen für die Zeit von 

der Eröffnung dieses Verfahrens bis zur Fälligkeit dem vollen Betrage der Forde-

rung gleichkommt.  

Art. 8b 

1) Forderungen auf Entrichtung von jährlichen Renten, Unterhaltsgeldern 

oder anderen wiederkehrenden Leistungen von bestimmter Dauer sind unter Ab-

zug der im Art. 8a Abs. 3 bezeichneten Zwischenzinsen zusammenzurechnen. 

2) Forderungen, der in Abs. 1 bezeichneten Art von unbestimmter Dauer 

sind nach ihrem Schätzwert zur Zeit der Verfahrenseröffnung geltend zu machen. 

Art. 8c 

Wer eine bedingte Forderung hat, kann das Begehren auf Sicherstellung der 

Zahlung für den Fall des Eintrittes der aufschiebenden oder des Nichteintrittes der 

auflösenden Bedingung, wenn aber die Bedingung auflösend ist und wenn er für 

den Fall, dass die Bedingung eintritt, Sicherheit leistet, das Begehren auf Zahlung 

stellen. 

Art. 9a 

1) Forderungen, die zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens bereits aufre-

chenbar waren, brauchen nicht geltend gemacht werden.  

2) Die Aufrechnung wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Forderung 

des Gläubigers oder des Schuldners zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch 

bedingt oder betagt, oder dass die Forderung des Gläubigers nicht auf eine 

Geldleistung gerichtet war. Die Forderung des Gläubigers ist zum Zwecke der 
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Aufrechnung nach den Art. 8a und 8b zu berechnen. Ist die Forderung des Gläu-

bigers bedingt, so kann das Landgericht die Zulässigkeit der Aufrechnung von 

einer Sicherheitsleistung abhängig machen. 

Art. 9b 

1) Die Aufrechnung ist unzulässig, wenn ein Gläubiger erst nach der Eröff-

nung des Verfahrens Verpflichteter des Schuldners geworden oder wenn die For-

derung gegen den Schuldner erst nach der Eröffnung des Verfahrens erworben 

worden ist. Dasselbe gilt, wenn der Verpflichtete des Schuldners die Gegen-

leistung zwar vor der Eröffnung des Verfahrens erworben hat, jedoch zur Zeit des 

Erwerbes von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners Kenntnis hatte noch haben 

musste.  

2) Hingegen ist die Aufrechnung zulässig, wenn der Verpflichtete des 

Schuldners die Gegenforderung früher als sechs Monate vor der Eröffnung des 

Verfahrens erworben hat oder wenn er zur Forderungsübernahme verpflichtet war 

und bei Eingehung dieser Verpflichtung von der Zahlungsunfähigkeit des Schuld-

ners weder Kenntnis hatte oder haben musste. 

3) Aufrechenbar sind auch Forderungen aus Verträgen über Finanzsicher-

heiten (Art 392 ff SR) sowie aus Verträgen über Finanzleistungen, insbesondere 

Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften, wenn: 

a) vereinbart worden ist, dass diese Verträge bei Eröffnung eines Verfahrens 

nach diesem Gesetz über das Vermögen eines Vertragspartners aufgelöst 

werden oder vom anderen Vertragsteil aufgelöst werden können und alle 

wechselseitigen Forderungen zu verrechnen sind; und  

b) der Wert der vertraglichen Leistungen aufgrund von Schätz-, Markt- oder 

Kurswerten bestimmbar ist. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/47/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (EWR-

Rechtssammlung: Anh. XII – 4.01). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abände-

rung des Sachenrechts in Kraft. 




















